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Kreisschreiben Nr. 24/2014: BVG-Mindestzinssatz 2015 
 
Anhörung 
 
 
Sehr geehrter Herr Kaiser 
 
Wir danken Ihnen für die uns mit Schreiben vom 13. August 2014 eingeräumte Möglichkeit 
zur Stellungnahme zum oben genannten Geschäft. 
 
Vor dem Hintergrund, dass der BVG-Mindestzinssatz 2014 – auf schmaler Datengrundlage – 
von 1,5 Prozent auf 1,75 Prozent erhöht worden ist, ist es aus unserer Sicht nur konsequent, 
den BVG-Mindestzinssatz 2015 wieder auf 1,5 Prozent zu senken. Denn die in diesem Jahr 
zur Verfügung stehenden Daten führen zu klar tieferen Ergebnissen als diejenigen, die im 
letzten Jahr berechnet worden sind. 
 
Im Sinne der erforderlichen Kontinuität sprechen wir uns deshalb dafür aus, den BVG-
Mindestzinssatz 2015 auf 1,5 Prozent zu senken. 
 
Freundliche Grüsse 
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